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Textgegenüberstellung 

Fassung des IA 2492/A XXVII. GP Vorgeschlagene Fassung 
 

§ 83. (1) bis (3) … § 83. (1) bis (3) … 
(4) Die Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie gemäß Abs. 1 Z 3 umfasst: (4) Die Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie gemäß Abs. 1 Z 3 umfasst: 
1. und 2. … 1. und 2. … 
 2a. Ab- und Anschließen laufender Infusionen ausgenommen Zytostatika und 

Transfusionen mit Vollblut und/oder Blutbestandteilen, bei liegendem 
periphervenösen Gefäßzugang, die Aufrechterhaltung dessen Durchgängigkeit 
sowie gegebenenfalls die Entfernung desselben, 

3. bis 10. …  3. bis 10. … 
… … 

(5) … (5) … 
§ 83a. (1) … § 83a. (1) … 
(2) Weitere Tätigkeiten im Rahmen der Mitwirkung bei Diagnostik und 

Therapie gemäß Abs. 1 Z 3 sind: 
(2) Weitere Tätigkeiten im Rahmen der Mitwirkung bei Diagnostik und 

Therapie gemäß Abs. 1 Z 3 sind: 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. Ab- und Anschluss laufender Infusionen, ausgenommen Zytostatika und 

Transfusionen mit Vollblut und/oder Blutbestandteilen, bei liegendem 
periphervenösen Gefäßzugang, die Aufrechterhaltung dessen 
Durchgängigkeit sowie gegebenenfalls die Entfernung desselben, 

 4. Legen, Wechsel und Entfernung von subkutanen und periphervenösen 
Verweilkanülen, 

  4a. Verabreichung von subkutanen Injektionen und subkutanen Infusionen, 
 5. …  5. … 

(3) und (4) …  (3) und (4) …  
§ 104b. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz hat unter Bedachtnahme auf Inhalt und Umfang der 
Ausbildung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz und die Erfordernisse 
der Berufsausübung durch Verordnung festzulegen, in welchen Bereichen eine 
Weiterbildung zulässig ist, und nähere Vorschriften über 

§ 104b. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat durch Verordnung nähere Vorschriften insbesondere über 
  

 1. die Inhalte und die Abhaltung der Weiterbildungen unter Bedachtnahme 
auf einen geordneten und zweckmäßigen Ausbildungsbetrieb, 

 1. die Inhalte und die Abhaltung der Weiterbildungen unter Bedachtnahme 
auf einen geordneten und zweckmäßigen Ausbildungsbetrieb, 
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 2. die Durchführung der Prüfungen, die Wertung des Prüfungsergebnisses 
und über die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung wiederholt 
werden kann, 

 3. die Form und den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und 
 4. einheitliche Zusatzbezeichnungen gemäß § 84 Abs. 3 

 2. die Durchführung der Prüfungen, die Prüfungskommission, die Wertung 
des Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, unter denen eine 
Prüfung wiederholt werden kann, 

 3. die Form und den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und 
 4. einheitliche Zusatzbezeichnungen gemäß § 84 Abs. 3 

zu erlassen. zu erlassen. 
§ 117. (1) bis (20) … § 117. (1) bis (20)… 
(21) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz hat bis 31. Dezember 2023 die Umsetzung der 
Bestimmungen über die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, insbesondere 
hinsichtlich 

(21) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat bis 31. Dezember 2023 die Umsetzung der 
Bestimmungen über die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, insbesondere 
hinsichtlich 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. der bedarfsdeckenden Ausbildungskapazitäten, insbesondere im 

gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege durch 
Fachhochschul-Bachelorstudiengänge und in der Pflegefachassistenz 
sowie 

 5. der bedarfsdeckenden Ausbildungskapazitäten, insbesondere im 
gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege durch 
Fachhochschul-Bachelorstudiengänge und in der Pflegefachassistenz 

 6. des Bedarfs des Einsatzes der Pflegeassistenz in Krankenanstalten   
    
unter Einbeziehung der Länder (Z 1 bis 6) sowie der Träger der 
Langzeitpflegeinrichtungen und der Berufsvertretungen (Z 1 bis 5) zu evaluieren. 

unter Einbeziehung der Länder sowie der Träger der Langzeitpflegeinrichtungen 
und der Berufsvertretungen zu evaluieren. 

(22) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat bis 31. Dezember 2017 eine Kommission gemäß § 8 
Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, einzurichten, der 
 1. vier Experten der Länder, 
 2. vier Experten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz und  
 3. ein Experte des Bundesministeriums für Finanzen 
angehören. Aufgabe dieser Kommission ist es, die Evaluierung gemäß Abs. 21 
aus rechtlicher, fachlicher und finanzieller Sicht, insbesondere auch im Hinblick 
auf die Umsetzung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes im Bereich der 
Krankenanstalten, zu begleiten sowie zum Bedarf des Einsatzes der 
Pflegeassistenz in Krankenanstalten (Abs. 21 Z 6) ein Gutachten zu erstatten. 

(22) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat bis 31. Dezember 2017 eine Kommission gemäß § 8 
Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, einzurichten, der 
 1. vier Experten der Länder, 
 2. vier Experten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz und  
 3. ein Experte des Bundesministeriums für Finanzen 
angehören. Aufgabe dieser Kommission ist es, die Evaluierung gemäß Abs. 21 
aus rechtlicher, fachlicher und finanzieller Sicht, insbesondere auch im Hinblick 
auf die Umsetzung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes im Bereich der 
Krankenanstalten, zu begleiten. 
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(23) Ab 1. Jänner 2025 ist die Berufsausübung der Pflegeassistenz in 
Krankenanstalten nur mehr für jene Angehörige der Pflegeassistenz möglich, die 
ihre Ausbildung bis 31. Dezember 2024 erfolgreich abgeschlossen haben. Der 
Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung festzulegen, dass die 
Berufsausübung der Pflegeassistenz in Krankenanstalten weiterhin möglich ist, 
sofern 
 1.die Evaluierung gemäß Abs. 21 Z 6 unter Bedachtnahme auf ein 

einstimmiges Gutachten der Kommission gemäß Abs. 22 ergibt, dass zur 
Sicherung der pflegerischen und medizinischen Versorgung ein Bedarf 
am Einsatz der Pflegeassistenz in Krankenanstalten über den 1. Jänner 
2025 hinaus besteht, oder 

 2.die im Rahmen der Evaluierung gemäß Abs. 21 Z 6 durch die Länder 
durchgeführte Erhebung ergibt, dass ein Bedarf am Einsatz der 
Pflegeassistenz in Krankenanstalten in mindestens drei Bundesländern 
über den 1. Jänner 2025 hinaus besteht, oder 

 3.das einstimmige Gutachten der Kommission gemäß Abs. 22 ergibt, das 
erhebliche Mehrkosten in mindestens drei Bundesländern entstehen. 

 

(24) bis (36) … (24) bis (36) … 
 (37) § 83 Abs. 4 Z 2a, § 83a Abs. 2 Z 4 und 4a, § 104b und § 117 Abs. 21 und 

22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yy/2022 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft; gleichzeitig tritt § 117 Abs. 23 außer 
Kraft. 
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